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ANLAGE 3 ZUM MESSSTELLEN- UND MESSRAHMENVERTRAG 

MINDESTANFORDERUNGEN AN DATENUMFANG UND DATENQUALITÄT 

 

Mindestanforderungen an den Datenumfang und Datenqualität im Bereich Strom 

Die Übermittlung der Messdaten vom Messdienstleister an den Verteilnetzbetreiber Netzgesellschaft 

Lübbecke mbH erfolgt nach §§ 4 Abs. 3, 12 Abs. 2 MessZV. 

Der Messdienstleister ist verpflichtet, direkt oder bei Beauftagung von Dienstleistern indirekt die ge-

setzlichen Anforderungen, die anerkannten Regeln der Technik – insbesondere die Vorgaben des 

Metering Code – sowie die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers in den jeweils 

gültigen Fassungen zu beachten. 

Die technischen Einrichtungen der Messstelle sind zumindest alle drei Jahre durch ein qualifizierte 

unterwiesene und in die Messeinrichtung eingewiesene Person, als Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfe 

des Messdienstleisters, einer Sicht- und Funktionskontrolle hinsichtlich des ordnungsgemäßen Betrie-

bes zu unterziehen. Hierbei ist ein Kontrollablesung vorzunehmen und das Ergebnis der Netzgesell-

schaft Lübbecke mbH mitzuteilen. 

Mindestanforderungen an den Datenumfang und Datenqualität im Bereich Gas 

Die Übermittlung der Messdaten vom Messdienstleister an den Verteilnetzbetreiber Netzgesellschaft 

Lübbecke mbH erfolgt nach §§ 4 Abs. 3, 12 Abs. 2 MessZV. 

Der Messdienstleister ist verpflichtet, direkt oder bei Beauftagung von Dienstleistern indirekt die ge-

setzlichen Anforderungen, die anerkannten Regeln der Technik – insbesondere die Vorgaben des 

Metering Code – sowie die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers in den jeweils 

gültigen Fassungen zu beachten. 

Die technischen Einrichtungen der Messstelle sind zumindest alle drei Jahre durch ein qualifizierte 

unterwiesene und in die Messeinrichtung eingewiesene Person, als Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfe 

des Messdienstleisters, einer Sicht- und Funktionskontrolle hinsichtlich des ordnungsgemäßen Betrie-

bes zu unterziehen. Hierbei ist ein Kontrollablesung vorzunehmen und das Ergebnis der Netzgesell-

schaft Lübbecke mbH mitzuteilen. 



  

 

 
 
 
 

 

 

 
© Netzgesellschaft Lübbecke mbH                                     Stand: 12/2008  Anlage 3   

 

 

1. Messstellenbetrieb 

 

• An- und Abmeldungen     CSV - Datei 

• Stammdatenänderung     CSV – Datei 

• Messstellenumbau     CSV – Datei 

• Störungsmeldung     per E-Mail in Textform 

• Kündigung      per E-Mail in Textform 

 

 

2. Messdienstleistung 

 

• An- und Abmeldungen      CSV – Datei 

• Stammdatenänderung      CSV – Datei 

• Zählerwerte (Strom)      MSCONS 2.1a 

• Zählerstände (Strom)      MSCONS 2.1a 

• Zählerwerte (Gas)      MSCONS 2.1a 

• Zählerstände (Gas)      MSCONS 2.1a 

• Störungsmeldungen      per E-Mail in Textform 

• Kündigung       per E-Mail in Textform 

 


